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A Bekanntmachungen des Landkreises Diepholz 
 

Bekanntmachung 
für die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag am 23. Februar 2025 

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
für den Wahlkreis 33 – Diepholz-Nienburg I 

 
 
1. Gemäß § 32 der Bundeswahlordnung (BWO) i. d. F. vom 19.04.2002 (BGBl. I S. 1376), zuletzt 

geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 12.09.2024 (BGBI. 2024 I Nr. 283), fordere ich 
hiermit dazu auf, Wahlvorschläge für die Bundestagswahl am 23. Februar 2025 frühzeitig einzu-
reichen. Die Kreiswahlvorschläge für den Wahlkreis 33 – Diepholz-Nienburg I sind bei mir (Kreis-
haus, Niedersachsenstraße 2, 49356 Diepholz), die Landeswahlvorschläge bei der Landeswahl-
leiterin (Postanschrift: Schiffgraben 12, 30159 Hannover, Dienstgebäude: Clemensstraße 17, 
30169 Hannover) einzureichen. 

 
Die Einreichungsfrist endet am Montag, dem 20.01.2025, um 18.00 Uhr. 

 
Kreiswahlvorschläge können von Parteien und Wahlberechtigten, Landeslisten nur von Parteien 
eingereicht werden. 
 
Nach § 18 Abs. 2 des Bundeswahlgesetzes (BWG) i. d. F. vom 23.07.1993 (BGBl I S. 1288, 
1594), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 07.03.2024 (BGBI. 2024 I Nr. 91) kön-
nen Parteien, die im Bundestag oder in einem Landtag seit deren letzter Wahl nicht aufgrund ei-
gener Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens fünf Abgeordneten vertreten waren, als 
solche einen Wahlvorschlag nur einreichen, wenn sie spätestens am  

 
Dienstag, dem 07.01.2025, bis 18.00 Uhr 

 
der Bundeswahlleiterin, Statistisches Bundesamt, 65180 Wiesbaden, ihre Beteiligung an der 
Wahl schriftlich angezeigt haben und der Bundeswahlausschuss ihre Parteieneigenschaft festge-
stellt hat. In der Anzeige ist anzugeben, unter welchem Namen sich die Partei an der Wahl betei-
ligen will. Die Anzeige muss von mindestens drei Mitgliedern des Bundesvorstandes, darunter die 
oder der Vorsitzende oder die oder der stellvertretende Vorsitzende, persönlich und handschrift-
lich unterzeichnet sein. Hat eine Partei keinen Bundesvorstand, so tritt der Vorstand der jeweils 
obersten Parteiorganisation an die Stelle des Bundesvorstandes. Die schriftliche Satzung und 
das schriftliche Programm der Partei sowie ein Nachweis über die satzungsgemäße Bestellung 
des Vorstandes sind der Anzeige beizufügen.  

 
2. Kreiswahlvorschläge sollen nach dem Muster der Anlage 13 zu § 34 Abs. 1 BWO eingereicht 

werden. Ein Kreiswahlvorschlag muss enthalten (§ 34 Abs. 1 Satz 2 BWO): 
 

 den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder Stand, das Geburtsdatum, den Ge-
burtsort und die Anschrift (Hauptwohnung) der Bewerberin oder des Bewerbers, 

 

 den Namen der einreichenden Partei und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, 
auch diese, bei anderen Kreiswahlvorschlägen (§ 20 Abs. 3 BWG) deren Kennwort. 

 
Als Bewerberin oder Bewerber kann in einem Kreiswahlvorschlag nur benannt werden, wer wähl-
bar ist (vgl. § 15 BWG). Als Bewerberin oder Bewerber einer Partei kann nur benannt werden, 
wer nicht Mitglied in einer anderen Partei als der den Kreiswahlvorschlag einreichenden Partei ist 
und in einer Versammlung der im Wahlkreis zum Deutschen Bundestag wahlberechtigten Mit-
glieder der Partei oder in einer besonderen oder allgemeinen Vertreterversammlung in geheimer 
Abstimmung hierzu gewählt worden ist. Auf die anzuwendenden Bestimmungen des § 21 BWG 
wird besonders hingewiesen. Wer sich als Bewerberin oder Bewerber für eine Wahl aufstellen 
lässt, obwohl sie oder er nicht wählbar ist, macht sich nach § 107 b Abs. 1 Nr. 4 Strafgesetzbuch 
(StGB) strafbar. 
 
Der Kreiswahlvorschlag soll ferner Namen, Anschrift, Telefonnummer und E-Mailadresse der Ver-
trauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson enthalten (§ 34 Abs. 1 Satz 3 BWO). 
Kreiswahlvorschläge von Parteien müssen von mindestens drei Mitgliedern des Vorstandes des 
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Landesverbandes, darunter die oder der Vorsitzende oder die oder der stellvertretende Vorsit-
zende, persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Hat eine Partei im Land keinen Landes-
verband oder keine einheitliche Landesorganisation, so müssen die Kreiswahlvorschläge von den 
Vorständen der nächstniedrigen Gebietsverbände, in deren Bereich der Wahlkreis liegt, persön-
lich und handschriftlich von den entsprechenden Personen analog zu § 34 Abs. 2 Satz 1 BWO 
unterzeichnet sein (§ 34 Abs. 2 BWO). 
 
Bei anderen Kreiswahlvorschlägen haben drei Unterzeichnerinnen oder Unterzeichner des Wahl-
vorschlages ihre Unterschriften auf dem Kreiswahlvorschlag (Anlage 13 zur BWO) selbst zu leis-
ten. § 34 Abs. 4 Nrn. 3 und 4 BWO gelten entsprechend (§ 34 Abs. 3 BWO). 
 
Kreiswahlvorschläge von Parteien, die im Deutschen Bundestag oder in einem Landtag seit de-
ren letzter Wahl nicht aufgrund eigener Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens fünf Ab-
geordneten vertreten waren (§ 18 Abs. 2 BWG), müssen außerdem von mindestens 200 Wahlbe-
rechtigten des Wahlkreises persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein (§ 20 Abs. 2 BWG). 
Kreiswahlvorschläge, die nicht von Parteien eingereicht werden, müssen ebenfalls von 200 
Wahlberechtigten des Wahlkreises persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein (§ 20 
Abs. 3 BWG). Kreiswahlvorschläge von Parteien dürfen erst nach Aufstellung der Bewerberin o-
der des Bewerbers durch eine Mitglieder- oder Vertreterversammlung unterzeichnet werden. 
Vorher geleistete Unterschriften sind ungültig (§ 34 Abs. 4 Nr. 5 BWO). Die Wahlberechtigung der 
Unterzeichnerinnen und Unterzeichner muss im Zeitpunkt der Unterschriftenleistung gegeben 
sein und ist bei der Einreichung des Kreiswahlvorschlages nachzuweisen (§ 20 Abs. 2 Satz 3 
zweiter Halbsatz BWG). Die Unterschriften sind auf amtlichen Formblättern zu erbringen, die bei 
mir angefordert werden können. Bei der Anforderung sind der Familienname, die Vornamen und 
die Anschrift (Hauptwohnung) der vorzuschlagenden Bewerberin oder des vorzuschlagenden 
Bewerbers sowie die Bezeichnung des Trägers des Wahlvorschlags anzugeben. Bei Parteien ist 
dies deren Name und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch diese, bei anderen 
Kreiswahlvorschlägen deren Kennwort. Die Parteien haben ferner die Aufstellung der Bewerberin 
oder des Bewerbers in einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung nach § 21 BWG zu bestäti-
gen (§ 34 Abs. 4 Nr. 1 BWO). 
 
Gemäß § 34 Abs. 5 Satz 2 BWO sind dem Kreiswahlvorschlag folgende Unterlagen beizufügen: 
 

 die Erklärung der vorgeschlagenen Bewerberin oder des vorgeschlagenen Bewerbers, dass 
sie oder er der Aufstellung zustimmt und für keinen anderen Wahlkreis eine Zustimmung zur 
Benennung als Bewerberin oder Bewerber gegeben hat (Anlage 15 zu § 34 Abs. 5 Nrn. 1 und 
3 Buchst. b BWO), 

 

 eine Bescheinigung der zuständigen Gemeinde, dass die vorgeschlagene Bewerberin oder 
der vorgeschlagene Bewerber wählbar ist (Anlage 16 zu § 34 Abs. 5 Nr. 2 und § 39 Abs. 4 Nr. 
2 BWO), 

 
 bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien eine Ausfertigung der Niederschrift über die Be-

schlussfassung der Mitglieder- oder Vertreterversammlung, in der die Bewerberin oder der 
Bewerber aufgestellt worden ist, im Falle eines Einspruchs nach § 21 Abs. 4 BWG auch eine 
Ausfertigung der Niederschrift über die wiederholte Abstimmung, mit der nach § 21 Abs. 6 
Satz 2 BWG vorgeschriebenen Versicherung an Eides statt (Anlagen 17 und 18 zu § 34 Abs. 5 
Nr. 3 Buchst. a BWO) sowie eine Versicherung an Eides statt der Bewerberin oder des Be-
werbers, dass sie oder er nicht Mitglied einer anderen als der den Wahlvorschlag einreichen-
den Partei ist (Anlage 15 zu § 34 Abs. 5 Nrn. 1 und 3 Buchst. b BWO), 

 

 die erforderliche Zahl von Unterstützungsunterschriften nebst Bescheinigungen des Wahl-
rechts der Unterzeichnerinnen und Unterzeichner (Anlage 14 zu § 34 Abs. 4 BWO), sofern der 
Kreiswahlvorschlag von mindestens 200 Wahlberechtigten des Wahlkreises unterzeichnet sein 
muss. 
 
Hinsichtlich des Inhalts und der Form der Kreiswahlvorschläge weise ich im Übrigen auf die 
§§ 20 ff. BWG und § 34 BWO hin. Die für die Einreichung der Kreiswahlvorschläge erforderli-
chen Vordrucke sind bei mir erhältlich. 
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3. Die Landesliste soll nach dem Muster der Anlage 20 zu § 39 Abs. 1 BWO eingereicht werden. 
Sie muss enthalten (§ 39 Abs. 1 Satz 2 BWO): 

 

 den Namen der einreichenden Partei und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch 
diese, 
 

 den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder Stand, das Geburtsdatum, den Geburtsort 
und die Anschrift (Hauptwohnung) der Bewerberinnen und Bewerber. 

 
Die Landesliste soll ferner Namen und Anschriften sowie Telefonnummern und E-Mailadressen 
der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson enthalten (§ 39 Abs. 1 Satz 3 
BWO i. V. m. Anlage 20). 
 
Die Namen der Bewerberinnen und Bewerber müssen in erkennbarer Reihenfolge aufgeführt 
sein (§ 27 Abs. 3 BWG). 
 
Eine Bewerberin oder ein Bewerber kann nur in einem Land und hier nur in einer Landesliste 
vorgeschlagen werden. Es kann nur vorgeschlagen werden, wer nicht als Bewerberin oder Be-
werber nach § 20 Abs. 3 BWG (anderer Kreiswahlvorschlag nicht von einer Partei) vorgeschla-
gen ist. In einer Landesliste kann nur benannt werden, wer seine Zustimmung dazu schriftlich er-
klärt hat; die Zustimmung ist unwiderruflich (§ 27 Abs. 4 BWG). 
 
Als Bewerberin oder Bewerber einer Partei kann in einer Landesliste nur benannt werden, wer 
wählbar ist (vgl. § 15 BWG), nicht Mitglied in einer anderen Partei als in der die Landesliste ein-
reichenden Partei ist und in einer Versammlung der zum Deutschen Bundestag wahlberechtigten 
Mitglieder der Partei im Land oder in einer besonderen oder allgemeinen Vertreterversammlung 
in geheimer Abstimmung hierzu gewählt worden ist. Auf die nach § 27 Abs. 5 BWG entsprechend 
anzuwendenden Bestimmungen des § 21 Abs. 1, 3, 5 und 6 BWG wird besonders hingewiesen. 
Wer sich als Bewerberin oder Bewerber für eine Wahl aufstellen lässt, obwohl sie oder er nicht 
wählbar ist, macht sich nach § 107 b Abs. 1 Nr. 4 StGB strafbar. 
 
Die Landesliste muss von mindestens drei Mitgliedern des Vorstandes des Landesverbandes der 
Partei, darunter die oder der Vorsitzende oder die oder der stellvertretende Vorsitzende, persön-
lich und handschriftlich unterzeichnet sein. Hat eine Partei im Land keinen Landesverband oder 
keine einheitliche Landesorganisation, so muss die Landesliste von den Vorständen der nächst-
niedrigen Gebietsverbände, die im Bereich des Landes liegen, persönlich und handschriftlich un-
terzeichnet sein (§ 39 Abs. 2 BWO). 
 
Landeslisten von Parteien, die im Deutschen Bundestag oder in einem Landtag seit deren letzter 
Wahl nicht aufgrund eigener Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens fünf Abgeordneten 
vertreten waren (§ 18 Abs. 2 BWG) müssen außerdem von mindestens 2.000 im Land Nieder-
sachsen Wahlberechtigten persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Die Wahlberechti-
gung der Unterzeichnerinnen oder Unterzeichner muss im Zeitpunkt der Unterschriftenleistung 
gegeben sein und ist bei der Einreichung der Landesliste nachzuweisen (§ 27 Abs. 1 BWG). 
Landeslisten dürfen erst nach Aufstellung der Bewerberinnen und Bewerber durch eine Mitglie-
der- oder Vertreterversammlung unterzeichnet werden. Vorher geleistete Unterschriften sind un-
gültig. 
 
Die Unterschriften sind auf amtlichen Formblättern zu erbringen, die bei der Landeswahlleiterin 
angefordert werden können. Bei der Anforderung dieser Formblätter ist der Name der Partei, die 
die Landesliste einreichen will, und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese an-
zugeben. Außerdem ist die Aufstellung der Landesliste in einer Mitglieder- oder Vertreterver-
sammlung nach § 27 Abs. 5 i. V. m. § 21 BWG zu bestätigen. 
 
Der Landesliste sind gemäß § 39 Abs. 4 BWO folgende Unterlagen beizufügen: 
 

 die Erklärungen der vorgeschlagenen Bewerberinnen und Bewerber, dass sie ihrer Aufstel-
lung zustimmen und für keine andere Landesliste ihre Zustimmung zur Benennung als Be-
werberin oder Bewerber gegeben haben, sowie eine Versicherung an Eides statt, dass sie 
nicht Mitglied einer anderen als der den Wahlvorschlag einreichenden Partei sind und es sich 
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bei ihnen nicht um eine Bewerberin oder einen Bewerber in einem anderen Kreiswahlvor-
schlag nach § 20 Abs. 2 BWG handelt (Anlage 22 zu § 39 Abs. 4 Nr. 1 BWO), 

 

 die Bescheinigungen der zuständigen Gemeinden, dass die vorgeschlagenen Bewerberinnen 
und Bewerber wählbar sind (Anlage 16 zu § 34 Abs. 5 Nr. 2 und § 39 Abs. 4 Nr. 2 BWO), 

 

 eine Ausfertigung der Niederschrift über die Beschlussfassung der Mitglieder- oder Vertreter-
versammlung, in der die Bewerberinnen und Bewerber aufgestellt worden sind und ihre Rei-
henfolge auf der Landesliste festgelegt worden ist, mit den nach § 21 Abs. 6 BWG vorge-
schriebenen Versicherungen an Eides statt, wobei sich die Versicherung an Eides statt auch 
darauf zu erstrecken hat, dass die Festlegung der Reihenfolge der Bewerberinnen und Be-
werber in der Landesliste in geheimer Abstimmung erfolgt ist (Anlagen 23 und 24 zu § 39 
Abs. 4 Nr. 3 BWO), 

 

 die erforderliche Zahl von Unterstützungsunterschriften nebst Bescheinigungen des Wahl-
rechts der Unterzeichnerinnen oder Unterzeichner (Anlage 21 zu § 39 Abs. 3 BWO), sofern 
die Landesliste von mindestens 2.000 Wahlberechtigten unterzeichnet sein muss. 

 
Hinsichtlich des Inhalts und der Form der Landesliste weise ich im Übrigen auf § 27 BWG und 
§ 39 BWO hin. 
 

4. Die für die Einreichung der Landesliste erforderlichen Vordrucke sind bei der Landeswahlleiterin, 
die für die Einreichung eines Kreiswahlvorschlages erforderlichen Vordrucke bei mir erhältlich. Ich 
empfehle jedoch, das Kandidatenportal der Bundeswahlleiterin im Internet zu nutzen. In dem Por-
tal können die Vordrucke für die Teilnahme an der Bundestagswahl 2025 online ausgefüllt, ver-
waltet, heruntergeladen und ausgedruckt werden. Das Kandidatenportal hilft dabei, einen Wahl-
vorschlag vollständig und fehlerfrei auszufüllen. Das Kandidatenportal ist erreichbar unter 

 
https://service.bundeswahlleiterin.de/kandidatenportal/ . 

 
Zugangsdaten für das Kandidatenportal zur Einreichung einer Landesliste sind auf Nachfrage bei 
der Landeswahlleiterin erhältlich; Zugangsdaten zur Einreichung eines Kreiswahlvorschlags wer-
den von mir herausgegeben. 
 

5. Vorsorglich weise ich darauf hin, dass die im Wahlverfahren vorgegebenen Fristen nur gewahrt 
sind, wenn die einzureichenden Unterlagen in Schriftform rechtzeitig vorgelegt werden. So ist es 
insbesondere nicht möglich, die Unterlagen für eine Landesliste oder einen Kreiswahlvorschlag 
elektronisch über das Kandidatenportal bei der Landeswahlleiterin oder bei mir einzureichen. Der 
Wahlvorschlag ist nur gültig, wenn alle erforderlichen Unterlagen ausgefüllt, ausgedruckt, von den 
Verantwortlichen persönlich und handschriftlich unterzeichnet und im Original bis Montag, 
20.01.2025 (= 34. Tag vor der Wahl), bis 18.00 Uhr beim zuständigen Wahlorgan vorliegen. Eine 
Möglichkeit, Kopien, Faxe oder sonst elektronisch übermittelte Anlagen und Unterschriften zu ak-
zeptieren, besteht nicht. 

 
 
Diepholz, 02.01.2025 
 
gez. Korfage 
Kreiswahlleiterin des 
Bundestagswahlkreises 33 – Diepholz-Nienburg I 

  

https://service.bundeswahlleiterin.de/kandidatenportal/
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B Bekanntmachungen der Städte und Gemeinden 
 

Stadt Syke 
 

2. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Syke 
über die ergänzende Betreuung von Schülerinnen und Schüler im Anschluss an das 

Ganztagsangebot an den Grundschulen in Syke 
 
Aufgrund der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 
17.12.2010 (Nds. GVBl. 2010, S. 576) und der §§ 2 und 5 des Niedersächsischen Kommunalabga-
bengesetzes (NKAG) vom 20.04.2017 (Nds. GVBl. 2017, S. 121) in der jeweils zurzeit gültigen Fas-
sung hat der Rat der Stadt Syke in seiner Sitzung am 28.11.2024 die folgende 2. Satzung zur Ände-
rung der Satzung der Stadt Syke über die ergänzende Betreuung von Schülerinnen und Schüler im 
Anschluss an das Ganztagsangebot an den Grundschulen in Syke beschlossen:  
 

Artikel 1 
§ 1 Änderungen 

 
(1) § 6 Absatz 3 Satz 2 erhält folgende Fassung: 
 

„Eine Ferienbetreuung findet grundsätzlich in der Grundschule Am Lindhof statt, für die mindestens 
9 Kinder verbindlich angemeldet sind.“. 

 
(2) § 6 Absatz 6 wird wie folgt geändert: 
 

„An niedersächsischen Ferientagen, an denen eine Ferienbetreuung bzw. zentrale  Ferienbetreu-
ung angeboten wird, erfolgt diese in der Zeit von 7:45 Uhr bzw. 8:00 Uhr bis längstens 17:00 Uhr. 
Die Abholung ist ab 12:00 Uhr stündlich bis 17:00 Uhr möglich. Für Kinder, die in Schulzeiten im 
pädagogischen Mittagstisch betreut werden, endet die Betreuung spätestens um 14:15 Uhr.“ 

 
Artikel 2 

Inkrafttreten 
 
Diese 2. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Syke über die ergänzende Betreuung von 
Schülerinnen und Schüler im Anschluss an das Ganztagsangebot an den Grundschulen in Syke tritt 
am 01.01.2025 in Kraft.  
 
 
Syke, den 11.12.2024 
 
gez. Suse Laue 
Suse Laue 
Bürgermeisterin 

 
 
 
 
Stadt Sulingen 
 

Abgabenfestsetzung für das Kalenderjahr 2025 
 
Die nachstehenden Steuern und Abgaben für das Kalenderjahr 2025 werden in der Stadt Sulingen 
durch diese öffentliche Bekanntmachung in der zuletzt für das Kalenderjahr 2022 veranlagten Höhe 
festgesetzt. 
 
Die Steuerfestsetzung durch öffentliche Bekanntmachung ist für Abgaben nach § 14 des Niedersäch-
sischen Kommunalabgabengesetzes vom 20.04.2017 (Nds. GVBl. S. 121) in der zurzeit geltenden 
Fassung zugelassen. 
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Straßenreinigungsgebühren 
Der jährliche Gesamtbetrag wird in den bisher festgesetzten Vierteljahresbeträgen jeweils am 15. 
Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November 2025 fällig. Für Steuerpflichtige, die von der Möglich-
keit der Jahreszahlung Gebrauch gemacht haben, wird die Straßenreinigungsgebühr 2025 in einem 
Betrag am 01. Juli 2025 fällig. 
 
Hundesteuer 
Der jährliche Gesamtbetrag wird in einer Summe zum 01.07.2025 fällig. Für Steuerpflichtige, die von 
der Möglichkeit der halbjährlichen Zahlung Gebrauch gemacht haben, wird die Hundesteuer 2025 
jeweils zum 15.02.2025 und 15.08.2025 fällig. 
 
Rechtsfolge 
Mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung dieser Festsetzung treten für die Steuer- und Abga-
benpflichtigen die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tage ein schriftlicher 
Steuer- bzw. Abgabenbescheid zugegangen wäre. 
Sollten sich die Bemessungsgrundlagen seit der letzten Steuerfestsetzung ändern oder geändert ha-
ben, so werden im Einzelfall Bescheide erteilt. 
 
Sofern der Stadtkasse ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt wurde, wird der jeweilige Betrag zur Fällig-
keit von dem angegebenen Konto abgebucht. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen die Festsetzung der Abgaben kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim 
Verwaltungsgericht Hannover erhoben werden. 
 
 
Diese Form der Steuerfestsetzung ohne Steuerbescheid dient der Verwaltungsvereinfachung und 
somit der Kostenminimierung zum Nutzen und Wohle der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt 
Sulingen. 
 
 
Sulingen, 13. Dezember 2024 
 
Stadt Sulingen  
Der Bürgermeister 
gez. Bade 
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C Bekanntmachungen anderer Stellen 
 

Wegezweckverband Sitz Syke 
 

Jahresabschluss 2023 
 
Die Ausschuss- und Verbandsversammlung des Wegezweckverbandes Sitz Syke haben in Ihren Sit-
zungen am 11.12.2024 den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen und dem Ge-
schäftsführer sowie dem Verbandsvorsitzenden die Entlastung erteilt.  
 
Gemäß § 129 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) wird hiermit der 
Beschluss über den Jahresabschluss sowie die Entlastungen öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Jahresabschluss und der Schlussbericht der Kommuna Treuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft liegen vom Tage nach der Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Diepholz an 
sieben Werktagen (außer samstags) zur Einsichtnahme beim Wegezweckverband Sitz Syke, Her-
mannstr. 15, 28857 Syke, während der Dienstzeiten öffentlich aus. 
 
Syke, den 12.12.2024 
 
gez. Torsten Bachmann 
Geschäftsführer 


